










	 Beleg der wirtschaftlichen und finanziellen�
	 Leistungsfähigkeit�

Die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit kann durch Vorlage einer oder mehrerer 
der im § 45 Abs. 4 VgV aufgeführten Unterlagen nach-
gewiesen werden. Der Auftraggeber kann in der Regel 
entsprechende Bankerklärungen, Nachweise der Be-
rufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung, Jahresab-
schlüsse oder eine Erklärung über den Gesamtumsatz 
und gegebenenfalls den Gesamtumsatz in dem Tätig-
keitsbereich des Auftrags für die letzten drei Geschäfts-
jahre anfordern. Ebenso wie die Liste der Anforderun-
gen im Sinne des § 45 Abs. 1 VgV ist die Auflistung der 
Belege nach § 45 Abs. 4 VgV nicht abschließend und nur 
beispielhaft. Der Auftraggeber darf auch andere Bele-
ge von den Teilnehmern bzw. Bietern verlangen, die je-
doch im Zusammenhang der aufgestellten Eignungskri-
terien stehen müssen.2

Alternativ kann ein Bieter die wirtschaftliche und fi-
nanzielle Eignung so nachweisen, dass er andere Un-
terlagen vorlegt als diejenigen, die in der Auftragsbe-
kanntmachung angefordert sind. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Bieter die in den Vergabeunterlagen gefor-
derten Unterlagen aus einem berechtigten Grund nicht 
beibringen kann und der Auftraggeber die alternativen 
Belege als geeignet ansieht. § 45 Abs. 5 VgV eröffnet so-
mit dem Bieter einen Handlungsspielraum und zugleich 
eine Möglichkeit, seine Teilnahme am Vergabeverfah-
ren trotz Nichtvorlage der geforderten Unterlagen auf-
rechtzuerhalten, indem er andere geeignete Nachwei-
se einreicht.

Aus diesem Grund muss der Auftraggeber die Vergabe-
unterlagen klar und eindeutig formulieren, damit die 
Bieter zweifelsfrei entnehmen können, welche Erklä-
rungen von ihnen im Zusammenhang mit der Angebots-
abgabe verlangt werden. Je klarer die Vergabeunterla-
gen sind, desto weniger sind sie auslegungsbedürftig. 
Für den Fall, dass Vergabeunterlagen der Auslegung un-
terzogen werden müssen, ist dafür der objektive Emp-
fängerhorizont der potenziellen Bieter, also eines abs-
trakt bestehenden Adressatenkreises maßgeblich.3

[2]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 22.

[3]	 LG Dresden, Beschluss vom 5. Februar 2021 – Verg 5/20, Rn. 33, juris.

	 Gesamtumsatz eines Bieters als Beleg der�
	 wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähig-�
	 keit bei Vergabe von Strom- und Erdgaslieferungen�

Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit, die übermäßig streng sind, dürfen 
öffentliche Auftraggeber nicht stellen. Denn dadurch 
wird der Zugang von Bietern zum Vergabeverfahren 
erheblich eingeschränkt.4 Insbesondere würden kleine 
und mittlere Unternehmen an diesem Hindernis schei-
tern.

Eine derartige Einschränkung findet immer statt, wenn 
der Auftraggeber Mindestjahresumsätze als Beleg der 
wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit for-
dert. Wenn ein Mindestjahresumsatz verlangt wird, darf 
nach § 45 Abs. 2 VgV dessen Höhe das Zweifache des ge-
schätzten Auftragswertes nicht übersteigen. Ausnahms-
weise darf der Auftraggeber eine höhere Mindestsum-
me verlangen, wenn aufgrund der Art des Auftragsge-
genstandes spezielle Risiken bestehen. Sollte die Auf-
tragsausführung mit speziellen Risiken verbunden sein, 
muss der Auftraggeber die Bieter, insbesondere mittle-
re und kleinere Unternehmen, darauf in der Auftrags-
bekanntmachung aufmerksam machen und solche An-
forderungen hinreichend begründen.5

Im Bereich der Vergabe von Strom- und Erdgaslieferun-
gen sind Bieter verpflichtet, einen Gesamtumsatz und 
einen Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags, je-
weils bezogen auf die letzten höchstens drei Jahre, vor-
zulegen. Dies entspricht der Vorgabe des § 45 Abs. 4 Nr. 
4 VgV. Die Erklärung über den Gesamtumsatz wird für 
die letzten drei Geschäftsjahren verlangt und nur dann, 
wenn entsprechende Angaben verfügbar sind. Durch die 
Vorlage der Gesamtumsätze wird geprüft, wie sich die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage des Bieters in der 
Zeit vor der Auftragsvergabe entwickelt hat und ob po-
sitive Rückschlüsse über dessen künftige Entwicklung 
gezogen werden können.
Dies erfordert jedoch nicht, dass der Bieter mindestens 
drei Jahre vor der Auftragsvergabe tätig sein muss, um 
als geeignet angesehen zu werden. Indem der Verord-
nungsgeber die Vorlage der Erklärung in Abhängigkeit

[4]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 8.

[5]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 22.

die die Auftragsausführung in wirtschaftlicher Hinsicht 
möglich machen. Im Sinne des § 45 Abs. 1 Vergabever-
ordnung (VgV) dürfen öffentliche Auftraggeber insbe-
sondere einen bestimmten Mindestjahresumsatz, ein-
schließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes 
in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags verlangen, aber 
auch Informationen über Bilanzen sowie Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeig-
neter Höhe.
Die Liste der möglichen Anforderungen ist nicht ab-
schließend, sondern nur beispielhaft durch den Verord-
nungsgeber gegeben. Dem öffentlichen Auftraggeber 
steht es frei zu, andere nicht im § 45 Abs. 1 VgV aufgelis-
tete Anforderungen zu stellen, die je nach der Art und 
Umfang mit dem Auftrag in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen.1

[1]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 6.

	 Wirtschaftliche und finanzielle Eignung von�  
	 Bietern nach VgV�  

Um die Eignung der Bieter prüfen zu können, darf der 
öffentliche Auftraggeber Anforderungen an Bieter stel-
len, die ihre Eignung zur Ausführung des zu vergeben-
den Auftrags belegen. Diese Eignung wird im Vergabe-
verfahren jeglicher Art anhand der Eignungskriterien 
festgestellt. Sie müssen mit dem Auftragsgegenstand 
in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen 
Verhältnis stehen.

Gemäß § 122 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) dürfen die Eignungskriterien neben der Befähi-
gung und Erlaubnis zur Berufsausübung und der tech-
nischen und beruflichen Leistungsfähigkeit auch noch 
die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Bieter betreffen.

Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
stellt sicher, dass Bieter über die erforderlichen wirt-
schaftlichen und finanziellen Kapazitäten verfügen, 

UMSÄTZE ALS BEWEIS DER EIGNUNG EINES 
BIETERS IM VERGABEVERFAHREN
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zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit dessen vergabe-
rechtlichen Handelns, indem er mehrere Bieter als ge-
eignet für die Auftragsausführung ansieht. Denn jeder 
Bieter stellt eigene Beschaffungsstrategien auf und trifft 
eigene Maßnahmen zur Optimierung der Preise, die er 
seinem Angebot zugrunde legt.

	 Fazit�  

Die Umsätze eines Bieters weisen nach, ob er wirtschaft-
liche und finanzielle Ergebnisse in seinem Tätigkeitsbe-
reich erzielt hat, die ihn geeignet für den zu vergeben-
den Auftrag machen. Ein Mindestjahresumsatz wird ver-
langt, wenn die Auftragsausführung etwa mit speziellen 
Risiken verbunden ist und daher einen höheren Schwie-
rigkeitsgrad aufweist. Doch der Auftraggeber muss die-
se Umstände in der Auftragsbekanntmachung hinrei-
chend begründen und alle Teilnehmer am Vergabever-
fahren in Kenntnis davon setzen. In anderen Fällen wä-
re es ausreichend, wenn der Auftraggeber sich durch 
Vorlage von Gesamtumsätzen sowie Umsätzen im Tätig-
keitsbereich des Auftrags bezogen auf die letzten drei 
Geschäftsjahre begnügt.

Höhere Anforderungen an die wirtschaftliche und finan-

zielle Eignung der Bieter und deren Belegen müssen 
klar und eindeutig aus der Auftragsbekanntmachung 
hervorgehen und sie sind durch den Auftraggeber stets 
zu begründen. So können die Bieter zweifelsfrei erken-
nen, mit welchen Nachweisen ihre Eignung zu belegen 
ist. Denn es gilt der Grundsatz: Je höher die Anforderun-
gen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit der Bieter sind, desto höher ist die Begründungs-
last des Auftraggebers.

IHRE KONTAKTPERSON�

Dejan Roshkoski, Master of Laws (LL.M.)
0385/30 31-259	 roshkoski@kubus-kb.de

	 Die Höhe der Umsätze muss nicht mit der Höhe des�  
	 geschätzten Auftragswertes einhergehen�

Von Bedeutung ist die Frage, wie hoch die vorgelegten 
Umsätze sein müssen, um die wirtschaftliche und die 
finanzielle Leistungsfähigkeit eines Bieters bejahen zu 
können.
Nur wenn es sich um komplexe und umfangreiche Auf-
träge handelt, deren Ausführung mit speziellen Risiken 
verbunden ist, und der Auftraggeber aus diesem Grund 
einen Mindestjahresumsatz in den Vergabeunterlagen 
eindeutig und klar anfordert, darf die Höhe der Min-
destjahresumsätze den geschätzten Auftragswert mehr-
fach übersteigen.8

Demgegenüber darf das normale Risiko, dass der Auf-
trag rechts- und vertragskonform ausgeführt wird, nicht 
dadurch abgesichert werden, dass von den Bietern ein 
Mindestjahresumsatz gefordert wird, der den geschätz-
ten Wert des Auftragsgegenstandes um ein Vielfaches 
übersteigt.9 Anderenfalls agiert der Auftraggeber nicht 
vergaberechtskonform und überschreitet sein Ermes-
sen, wenn er bei normalem Risiko einen Mindestjah-
resumsatz fordert, der übermäßig hoch ist und in ei-
nem Missverhältnis zu der Höhe des Auftrages steht.10

Wird vom Auftraggeber kein Mindestumsatz, sondern 
ein Gesamtumsatz bezogen auf die letzten drei Jahre 
verlangt, kann ein Bieter für die Ausführung eines öf-
fentlichen Auftrags wirtschaftlich und finanziell geeig-
net sein, auch wenn dessen Unternehmensumsatz hin-
sichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen ge-
ringer ist, als der vom Auftraggeber geschätzte Auftrags-
wert.11

Zwar geht der Auftraggeber ein gewisses Risiko ein, 
wenn er Teilnehmer am Vergabeverfahren zulässt, die 
geringere Gesamtumsätze aufweisen, als die Höhe des 
geschätzten Auftragswertes. Er eröffnet aber damit die 
Möglichkeit zur Senkung der Angebotspreise und somit 

[8]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 14.

[9]	 BKartA Bonn, Beschluss vom 5. Juni 2024 – VK 2 - 39/24, Rn. 103, juris.

[10]	Vergabekammer Freistaat Thüringen, Beschluss vom 29. Mai 2017 – 
250-4003-4676/2017-E-012-EF, Rn. 66, juris; BKartA Bonn, Beschluss vom 5. 
Juni 2024 – VK 2 - 39/24, Rn. 105, juris.

[11]	 BKartA Bonn, Beschluss vom 31. Mai 2023 – VK 1 - 35/23, Rn. 85, juris.

von der Verfügbarkeit der Angaben über den Gesamtum-
satz macht, deutet er darauf hin, dass die Bieter nicht 
zwingend bereits drei Jahre in diesem Bereich tätig sein 
müssen.6 So haben auch Newcomer die Möglichkeit, sich 
an einem Verfahren zu beteiligen. Nur im Ausnahme-
fall – wenn die Auftragsausführung spezielle Kenntnis-
se und Fähigkeiten erfordert – darf der Auftraggeber 
auf den dreijährigen Bestand des Unternehmens vor 
der Auftragsvergabe abstellen. Allerdings muss er diese 
Mindestanforderung eindeutig in der Auftragsbekannt-
machung offenlegen und hinreichend begründen.7

Auf die Vorlage eines Mindestjahresumsatzes einschließ-
lich eines Mindestjahresumsatzes im Tätigkeitsbereich 
des Auftrags kann aus folgenden zwei Gründen verzich-
tet werden:
Einerseits wird auf den Gesamtumsatz abgestellt, weil 
die Ausführung des Lieferauftrags nicht mit speziellen 
Risiken verbunden ist. Energiepreise, die für die Vergabe 
eines Lieferauftrags ausschlaggebend sind, bilden sich 
unabhängig am Markt ohne Einfluss der Akteure, die in 
der Lieferbranche tatsächlich tätig sind. Risiken in Form 
von Energiepreisschwankungen, die der Energiemarkt 
üblicherweise innehat, sind normal und erfordern kei-
ne speziellen Vorkehrungen und Maßnahmen durch zu-
künftige Auftragnehmer. In dieser Hinsicht kommt es 
mehr auf die Reaktionsfähigkeit der Bieter und deren 
Eigenschaft an, sich auf die Preisschwankungen anzu-
passen, bevor sie sich zur Teilnahme an einem Vergabe-
verfahren im Energiebereich entschließen.

Andererseits wird das Vergabeverfahren zugänglich für 
einen breiteren Bieterkreis gemacht, indem der Auftrag-
geber nur Gesamtumsätze bezogen auf die letzten drei 
Jahre und keinen Mindestumsatz anfordert. Zumindest 
wird es für kleinere und mittlere Unternehmen attrak-
tiver. Dies wird dem Vergabeverfahren in Bezug auf die 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit eine 
gewisse Flexibilität und Aufnahmefähigkeit gegenüber 
den Bietern verleihen, was die Grundsätze der Gleich-
behandlung und des Wettbewerbs wahrt.

[6]	 Vergabekammer Leipzig, Beschluss vom 20. Januar 2017 – 1/SVK/030-16, 
Rn. 126, juris; Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, 
Band 2, 3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 33.

[7]	 Mager, in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, Band 2, 
3. Auflage 2019, C.H.Beck Verlag, § 45 VgV, Rn. 34.
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Intensivgespräche und Workshops erarbeiten wir Vor-Ort-Analysen und 
leiten Lösungsvorschläge ab. Die für die Erreichung Ihrer Ziele not-
wendigen Maßnahmen stimmen wir dabei engmaschig mit Ihnen ab.
Objektiv sowie von außen analysiert die KUBUS GmbH die Strukturen 
und Aufgaben Ihrer Feuerwehrtechnischen Zentrale aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln. Dabei ermitteln wir organisatorische Stär-
ken und Schwächen, die tatsächliche Aufgabenverteilung sowie Fall- 
und Kennzahlen.

Eine Aufgabe ist dabei die Ermittlung des für die einzelnen Teilberei-
che erforderlichen Stellenbedarfes. Dieses ist auch notwendig, um mit-
tel- und langfristig Personalkosten und damit die Kosten der Aufgaben-
wahrnehmung zu ermitteln. Wir untersuchen die infrastrukturellen 
Voraussetzungen und zeigen Ihnen auch im Hinblick auf die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen Handlungsfelder und Optimierungschan-
cen auf.

Mit unserem Bericht bieten wir Ihnen einen Umsetzungsleitfaden, um 
erfolgreich vom Ist- in den Soll-Zustand zu gelangen. 

Welche Erfahrungen bringt
KUBUS mit?

Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH ist ein Unterneh-
men kommunaler Spitzenverbände mit dem Auftrag, Beratungsleis-
tungen, gutachtliche Dienstleistungen sowie Servicedienste für Kom-
munen und kommunale Einrichtungen unabhängig, kompetent und 
kostengünstig zu erbringen.

Im Bereich der Unterstützung von (Land-) Kreisen und Kommunen 
rund um das Thema Feuerwehr verfügt die KUBUS Kommunalbera-
tung über mehr als 25 Jahre Erfahrung. Die Leistungen umfassen da-
bei die Ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen, die Kalkulation von 
Feuerwehrgebühren und die Erstellung von (Muster-) Satzungen so-
wie die Organisationsberatung von Feuerwehrtechnischen Zentralen 
und Landesfeuerwehrschulen.

Sehr gerne stellen wir Ihnen unsere Referenzliste von uns erbrachter 
Organisationsuntersuchungen im Bereich Feuerwehrtechnischer Zen-
tralen und Landesfeuerwehrschulen zur Verfügung.

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen 
zum Thema Feuerwehr oder wünschen 
ein Angebot?

IHRE KONTAKTPERSONEN�

Optimierung von 
Feuerwehrtechnischen Zentralen
Arne Köster, Dipl.-Betriebswirt

0385/30 31-278
koester@kubus-kb.de

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
Lisa Stolle, Assessorin jur.

0385/30 31-277
stolle@kubus-kb.de

Kalkulation von Feuerwehrgebühren
Michael Wegener, Assessor jur.	

089/44 23 540-17
wegener@kubus-kb.de	

		
Henryk Kadow, Assessor jur.

0385/30 31-267
kadow@kubus-kb.de

sowohl technisch als auch personell – die 
Aufgabenwahrnehmung erfolgen kann.

Die KUBUS Kommunalberatung führt– 
aufgrund ihrer Expertise im Bereich der 
Organisationsberatung und der Fachex-
pertise in der Beratung um das Thema 
Feuerwehr – Organisationsuntersuchun-
gen für Feuerwehrtechnische Zentralen 
durch. Sehr gerne unterstützen wir auch 
Sie dabei, Ihre Feuerwehrtechnische Zen-
trale zukunftsfähig aufzustellen. 

Wie geht die KUBUS 
Kommunalberatung vor?

Unsere Projekterfahrungen bieten Ihnen 
Verlässlichkeit und eine zügige Ermitt-
lung der Optimierungschancen. Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
von Anfang an vertrauensvoll mit einge-
bunden. Durch Mitarbeiterfragebögen, 

Ein Baustein eines funktionierenden Feuerwehrwesens und im wei-
teren Sinne auch des Katastrophenschutzes sind die Feuerwehrtech-
nischen Zentralen. Die Verpflichtung zum Unterhalt von Feuerwehr-
technischen Zentralen ergibt sich dabei aus den Brandschutzgesetzen 
der Länder. Feuerwehrtechnische Zentralen haben unter anderem die 
Aufgabe, die Pflege und Prüfung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten 
und Material durchzuführen sowie Ausbildungslehrgänge anzubieten 
und durchzuführen. Sie leisten dabei einen unschätzbaren Beitrag, 
die Feuerwehren zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ertüchtigen.

Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Aufgaben ist es vermehrt 
notwendig, die vorhandenen Feuerwehrtechnischen Zentralen orga-
nisatorisch und strukturell optimal aufzustellen. Dies betrifft primär 
die Handlungsfelder:

	▪ Begutachtung der Werkstätten,
	▪ Begutachtung der baulichen Beschaffenheit,
	▪ Feuerschutz sowie
	▪ Ausbildungs- und Lehrgangsbetrieb. 

Dabei geht es zunächst um eine Analyse des Ist-Standes und der Defi-
nition des Soll-Standes, konkret um die Frage, mit welchen Mitteln – 

OPTIMIERUNG VON 
FEUERWEHRTECHNISCHEN ZENTRALEN 

ERFAHREN SIE 
MEHR ÜBER DIE 
KUBUS GMBH.
FOLGEN SIE UNS.
Auf Instagram und Facebook!
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